


Leitfaden zur regelgerechten Verwertung/Verwendung von Böden und Mineralstoffen

� Deklaration

Entsorgungsmassen sind hinsichtlich ihrer umwelttechnischen 
Merkmale zu analysieren und mit den vorschriftsmäßigen 
Bezeichnungen einzuordnen. Grundsätzlich gilt: Erdaushub, 
Rückbaumassen und Bauschutt sind Abfall im Sinne der Gesetz-
gebung. Es muss eine Zuordnung zu Belastungsklassen (Schad-
stoffklassen) erfolgen.
Erforderliches Dokument: Fachgutachten mit entsprechender 
Deklaration.

� Bautechnische Eignung

Die Verfahren zur Förderung und Beförderung von Aushubmas-
sen und die Bewertung auf eine mögliche Verwendung (Wieder-
einbau) müssen mittels Kennwerten zur Bodenmechanik und zur 
Bodenphysik eingeschätzt werden.
Erforderliches Dokument: Bodengutachten.

� Verwertung/Entsorgung

Die Entsorgungsmöglichkeiten richten sich nach der Deklaration 
und der bautechnischen Eignung. Grundsätzlich bieten sich an
è Deponierung (Endlagerung)  
è Wiederverwendung in technischen Bauwerken
è Aufbereitung z. B. durch Herstellen von RC-Baustoffen,    
        z. B. durch Bodenbehandlung. 
       

� Für Anlieferung und Deponierung (unbrauchbarer) Entsor-
gungsmassen gilt das Abfallrecht, insbesondere Regelungen 
zur Deponierung von mineralischen Abfällen. Die Annahme 
mineralischer Abfälle und den Einbau regelt der Deponiebetrei-
ber im Rahmen seiner Betriebsgenehmigungen.
Erforderliches Dokument: Nachweisanalytik.

� Lieferungen von aufbereiteten oder nicht aufbereiteten 
Böden und Mineralstoffen zwecks Einbau in Bauwerke sind 
Lieferungen von Baustoffen gleich zu setzen. 
Erforderlich: Lieferschein mit Angaben gemäß TL BuB E-StB.

� Einbau

Es sind die technischen Regelwerke der Bauordnung zu beach-
ten. Für Ausführungsleistungen im Erdbau gilt die ZTVE-StB, im 
Straßenbau für ungebundene Bauweisen die ZTV-SoB StB, für 
gebundene Bauweisen ZTV-Beton und die ZTV-Asph.
Erforderlich: Ausführungsnachweise, Leistungsprotokolle.

Hinweis: 
Bauwerke für den Hochwasserschutz und Bauwerke für die 
Siedlungswasserwirtschaft (Regenwasserbehandlung) sind 
sicherheits- und gesundheitssensibel. Der Einsatz von Abfall 
ist hier nicht zulässig. Baustoffe bedürfen des Eignungsnach-
weises für diesen Verwendungszweck (Empfohlen: Baustoffe 
der Natursteinindustrie). Festlegung durch den Fachplaner.

� Gewinnungs- und Beförderungsvorgänge auf Baustellen sind 
bestmöglich nach den örtlichen Gegebenheiten zu organisieren. 

è Verschiedenartige Qualitäten an der Anfallstelle trennen 
è Gleichartige Qualitäten sammeln und zusammenlegen
è    Auffälligkeiten dem AG / Bauüberwacher unverzüglich 
        melden
è Vorgänge dokumentieren 
è    Dokumente archivieren (ggf. elektronisch aufzeichnen)

� Für die Herstellung und Lieferung von Baustoffen (Böden 
und Ersatzbaustoffe) gelten technische Lieferbedingungen! In 
diesen sind Stoffeigenschaften, Qualitätssicherung, Nachweis-
verfahren und Dokumentationspflichten geregelt. Es gelten 
unter anderem die TL-BuB E, TL SoB, TL Gestein. 

� Erforderlich: elektronisches Nachweisverfahren (eANV), 
Transportgenehmigung, ggf. QM-System, ggf. Begleitscheinver-
fahren

� Bauverfahren

Als bewährte Verfahren gelten Verfahren nach den Regelwer-
ken für den Erdbau (ZTV E), den Straßenbau (ZTV SoB) und 
den Ingenieurbau (Grundbau nach ZTV Ing Teil 2), die DWA-
Merkblätter für Bauwerke der Wasserbewirtschaftung.

Prüfung auf Umweltverträglichkeit

Analyse und Bewertung (Deklaration)� 
nach Parameterkatalogen für Rekultivie-
rungen, techn. Bauwerke, Deponieeinbau 
etc.

Prüfung auf bautechnische Eignung �

Angabe und Bewertung von Bodenart, 
Bodenklasse und Zusammensetzung 
sowie bodenmechanische Kennwerte 
(Bodenklassifikation)

Ê

Ê

Notwendige Voraussetzungen/Regel-
verfahren

Verwertungsspektrum � und 
Verfahrensweisen
gefährlicher Abfall Ê Deponie �

unbelastet aber 
ungeeignet Ê 
belastet und 
ungeeignet

belastet und bedingt 
geeignet

belastet aber 
geeignet

Ê

Ê

Ê

Auffüllung � � 
von Abgrabungen

Deponie �

Aufbereitung/
RC-Betrieb ��

technische 
Bauwerke mit 
Sicherung �

Prozessorganisation

Geordnete Gewinnung auf Baustelle �

Aufbereitung/Verbesserung/Baustoff-
herstellung nach technischen 
Lieferbedingungen � im QM-System

Stofftransporte mit Übergabe-/ 
Abgabenachweisen �

Stoffeinbau nach techn. Regelwerken � 
(ZTV‘en) und/oder Vertrag mit Eigenschafts-
nachweisen bzw. Funktionsnachweisen
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